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1. Einleitung 

1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Wiefelstede hat die Absicht, im Rahmen der Innenentwicklung im Grundzent-

rum Wiefelstede Nachverdichtungen an der Straße „Hörner Esch“ zu ermöglichen und führt 

hierfür die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 „Wohngebiet Wiefelstede, - Hörne, Kuh-

hornsweg“ durch. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 „Wohngebiet Wiefelstede, - 

Hörne, Kuhhornsweg“ sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung über die bauliche 

Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO), die Verordnung über die Aus-

arbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – 

PlanZV), die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) und das Niedersächsische Kommunal-

verfassungsgesetz (NKomVG) sowie das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) jeweils in der 

geltenden Fassung.  

1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der ca. 2,7 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 51, 2. Änderung erfasst einen 

Bereich in zentraler Lage von Wiefelstede östlich des „Kuhhornswegs“ an den Straßen „Hörner 

Esch“. Die genaue Lage des Geltungsbereiches sowie der entsprechenden Flurstücke sind 

aus der Planzeichnung ersichtlich.  

1.4 Beschreibung des Plangebietes1  

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Wiefelstede. Bei dem Plangebiet 

handelt es sich um ein Wohngebiet südlich der „Hörner Straße“. Das Plangebiet ist bereits 

bebaut und verfügt über gewachsene, überwiegend eingeschossige Einzel- und Doppelhaus-

strukturen in Ortsrandlage. In einem Teilabschnitt ist eine Hausgruppe mit Reihenhäusern vor-

handen. Zudem findet sich im Plangebiet ein Spielplatz an zentraler Stelle. 

In der Planumgebung schließen sich Acker- und Grünlandflächen mit ortstypischen Hecken-

strukturen an. Unmittelbar östlich grenzt eine Waldfläche an. Im östlichen Umfeld sind ein Kin-

dergarten und eine Kindertagesstätte vorhanden, die fußläufig an das Plangebiet angebunden 

sind. Eine fußläufige Anbindung besteht ebenfalls zum zentralen Versorgungsbereich. 

1.5 Planungsrahmenbedingungen 

➢ Landesraumordnungsprogramm 

Das Landesraumordnungsprogramm LROP 2017 in der Fassung vom 26.09.2017 enthält 

keine der Planung entgegenstehenden Aussagen. 

 
1  Siehe Karte 1: Nutzungs- und Bebauungsstruktur 
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➢ Regionales Raumordnungsprogramm 

Der Landkreis Ammerland hat 2017 seine allgemeinen Planungsabsichten gemäß § 3 Abs. 1 

des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes bekanntgemacht und das Verfahren zur Neu-

aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes eingeleitet. Bis zum Inkrafttreten des 

neuen Regionalen Raumordnungsprogrammes behält das RROP 1996 für die Dauer der Neu-

aufstellung seine Gültigkeit. Somit verlängern sich die bestehenden raumordnerischen Ziele, 

sodass eine raumordnerische Steuerung sichergestellt ist.  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 1996 des Landkreises Ammerland ist Wiefelstede 

als Grundzentren dem ländlichen Raum als Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung 

und Entwicklung von Wohnstätten sowie der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung zu-

geordnet. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorranggebietes (IIIB – Nethen) für Trinkwas-

sergewinnung und in einem Wasserschutzgebiet. Entsprechende Hinweise zum Grundwas-

serschutz wurden in die Planunterlagen aufgenommen. In der Umgebung verläuft ein regional 

bedeutsamer Rad- und Wanderweg. In der Umgebung verlaufen nördlich und süd-östlich je 

eine Fernwasserleitung sowie ein regional bedeutsamer Radweg. Östlich des Plangebiets be-

findet sich eine zentrale Kläranlage. 

➢ Flächennutzungsplan  

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB müssen die Bebauungspläne aus dem vorbereitenden Bauleitplan 

entwickelt werden. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (1989) der Gemeinde Wie-

felstede sind die Flächen des Plangebietes als Wohnbauflächen sowie südwestlich die Um-

grenzung eines Gebietes für die Wassergewinnung dargestellt. Gleiches gilt für das westliche 

Umfeld. 

 

Abb. 1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 1989. 
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➢ Bebauungspläne2 

Für den Planbereich gilt der Bebauungsplan Nr. 51 vom 18.03.1983 mit der Festsetzung all-

gemeiner Wohngebiete, Grünflächen und einer Spielplatzfläche. Im Geltungsbereich sind die 

Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 die Geschossflächenzahl mit 0,5 festgesetzt. Zulässig sind 

Einzelhäuser in offener Bauweise mit maximal einem Vollgeschoss, in den nördlichen Allge-

meinen Wohngebieten entlang der „Hörner Straße“ (ehem. Hörnerweg) sind ausschließlich 

Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Die überbaubaren Flächen wurden in einer Tiefe von 20 

m bis 25 m sowie bei dem südlich gelegenen Gehöft mit 30 x 40 m festgesetzt. Die Straße 

„Hörner Esch“ ist als öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Wohnbe-

reichsstraße“ festgesetzt, um eine Verkehrsberuhigung im Gebiet herbeizuführen. Die im Ge-

biet vorhandenen Grünzüge, Wallhecken und Einzelbäume werden zum Erhalt festgesetzt.  

  

Abb. 2: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 51 von 1983 + 1. Änderung. 

Bereits kurz nach Inkrafttreten des Ursprungsbebauungsplanes wurde im Juni 1983 mit der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 aus vermessungstechnischen Gründen in den nördli-

chen Allgemeinen Wohngebieten die Verkehrsfläche des „Hörnerwegs“ (im westlichen Bereich 

bis zur Spielplatzfläche) auf 2 m zurückgenommen und die verbleibenden Flächen den südlich 

angrenzenden Baugrundstücken zugeschlagen, deren bebaubare Fläche sich somit um 3 m 

vergrößerte.  

 
2  Siehe Karte 3: Rechtsverbindlicher Bebauungsplan mit Luftbild 

Geltungsbereich der 
1. Änderung des  

Bebauungsplanes 
(1983) 
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In der Umgebung grenzen die Bebauungspläne Nr. 27 „Wohngebiet Wiefelstede – Hörne“ (Am 

Schützenplatz), Nr. 9 „Wohngebiet Gristeder Straße“ und Nr. 26 „Wohngebiet Heckenweg“ 

und deren Änderungen im Nordwesten an, die ebenfalls Wohnbebauungen vorbereiteten.  

➢ Gesamträumliches Zielkonzept Wohnbauentwicklung (2013) 

Die Gemeinde Wiefelstede hat im Februar 2013 ein „Gesamträumliches Zielkonzept zur 

Wohnbauflächenentwicklung“ aufgestellt. Dort wurden Standorte und Schwerpunkte der 

Wohnbauentwicklung, der jeweilige Flächenverbrauch sowie Art und Weise der Wohnbauent-

wicklung dargestellt, um die zukünftige Entwicklung der Gemeinde zu steuern. Im Konzept 

wurden für die Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf ein noch zu deckender Bedarf an 

Wohnbauland für 346 Haushalte (26,12 ha) bis zum Jahr 2030 festgestellt. 

Eine aktuellere Bevölkerungsprognose der Bertelsmann Stiftung geht von einem Bevölke-

rungszuwachs in den Jahren 2012 bis 2030 von 11,3 % aus. Hieraus würde sich Bruttowohn-

baulandbedarf bis 2030 in Höhe von 75,04 ha ergeben. 

➢ Wohnraumversorgungskonzept für den Landkreis Ammerland 

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die sich aus dem demographischen Wandel und 

dem starken Zuzug für den Landkreis Ammerland ergeben, wurde 2019 ein Wohnraumversor-

gungskonzept für den Landkreis Ammerland3 erarbeitet. Der Landkreis zeichnet sich aufgrund 

der Altersstruktur und positiven Bevölkerungsentwicklung durch eine hohe Bautätigkeit aus. 

Trotzdem ist der Wohnungsmarkt in den Gemeinden des Landkreises angespannt. Das Woh-

nungsangebot in erster Linie durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt. Der Anteil an kleinen 

Wohnungen ist in der Gemeinde Wiefelstede mit 6 % im Vergleich zu den übrigen Ammerland-

Gemeinden (ausgenommen Apen) relativ gering. Die Gemeinde Wiefelstede hat mit 10,6 % 

den stärksten Bevölkerungsanstieg im Landkreis Ammerland zu verzeichnen. Dieses ist unte-

ren anderem auf die gute Verkehrsanbindung nach Oldenburg zurückzuführen. Für die Ge-

meinde Wiefelstede ist im Wohnraumversorgungskonzept bis zum Jahr 2035 ein Anstieg der 

wohnungsmarktrelevanten Bevölkerung um von 4,3 % prognostiziert worden. Dieses ent-

spricht in etwa dem Durchschnitt im Landkreis. Für Wiefelstede wurde ein Bedarf nach neuen 

Wohnungen bis zum Jahr 2035 von 990 Wohnungen (800 Einfamilienhäuser und 190 Mehrfa-

milienhäuser ) prognostiziert.  

  

 
3  GEWOS, Institut für Stadt- Regional- und Wohnforschung GmbH Hamburg 2019 
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2. Ziele und Zwecke der Planung 

Wie den o.g. Aussagen der Wohnraumkonzepte zu entnehmen ist, ist ein hoher Bedarf nach 

neuen Wohnungen in der Gemeinde Wiefelstede gegeben. Im Rahmen einer positiven Bevöl-

kerungsentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass der Bedarf an wohnbaulichen 

Entwicklungen auch in den nächsten Jahren in der Gemeinde stark nachgefragt wird. Nach 

den Zielen der Raumordnung und dem gesamträumlichen Zielkonzept 2013 für die Wohnbau-

entwicklung in der Gemeinde Wiefelstede ist der anstehende Bedarf nach Wohnraum vorran-

gig in den Grundzentren zu decken.  

Gemäß § 1a (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit 

Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung 

der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 

Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-

verdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-

lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohn-

zwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 

S. 2 BauGB). Ziel der Gemeinde ist daher eine Nachverdichtung auf den vorhandenen Wohn-

grundstücken im Änderungsbereich als Maßnahme der Innenentwicklung, um dem dringenden 

und anstehenden Bedarf nach Wohnraum im Grundzentrum Wiefelstede zu decken. 

Das Plangebiet wurde daher im Hinblick auf eine Nachverdichtung untersucht. In der Be-

standsanalyse wurde festgestellt, dass es sich hier um ein vollständig erschlossenes homo-

genes Siedlungsgebiet mit eingeschossigen Einfamilienhäusern handelt. Eine Nachverdich-

tung in 2. Reihe ist aus den Baugrenzen kaum zu entwickeln. Eine Hintergrundstückbebauung 

und Nachverdichtung größeren Ausmaßes ist auch nicht zu empfehlen, da das Gebiet nicht 

mehr viel zusätzliche Verkehre aufnehmen kann und im Osten ein Waldabstand zu berück-

sichtigen ist. Eine Nachverdichtung wäre aufgrund der noch nicht ausgenutzten Grundflächen-

zahl grundsätzlich möglich, jedoch nicht durch zusätzliche Bauten, sondern eher durch Ersatz-

bauten mit höhere Ausnutzung. Diese dürften nach jetzigem Baurecht jedoch nur Vollgeschoss 

beinhalten; es sind sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser möglich. Im Plangebiet gibt nur we-

nige Grundstücke, die sich für eine Nachverdichtung durch zusätzliche Baukörper eignen.  

Ziel der Planung ist daher vorrangig der Erhalt der Strukturen und die Steuerung der Ausnut-

zung durch Festsetzungen zur Gebäudekubatur (Höhenentwicklung und Gebäudelängen) und 

zur Anzahl der Wohnungen. Hierzu werden entsprechende Festsetzungen getroffen. Um eine 

zu hohe Verdichtung zu vermeiden, wird eine Mindestgrundstücksgröße festgesetzt. Damit 

sich künftige Baukörper in die vorhandenen Strukturen einfügen, sollen für die Dachlandschaft 

geneigte Dächer vorgeschrieben und das Bauvolumen begrenzt werden. Zudem sollen Rege-

lungen zur Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen getroffen werden. 

Zur Sicherung einer geringe Nachverdichtung werden die Abstände zwischen den überbauba-

ren Flächen und den Erschließungsstraßen verringert und auf dem Grundstück (ehemalige 

Hofstelle) im Südosten zusätzliche überbaubare Flächen geschaffen. Zudem wird eine innere 

nicht überbaubare Fläche in überbaubare Fläche umgewandelt. Hierdurch könnten einschließ-

lich der noch nicht ausgenutzten überbaubaren Flächen bis zu ca. 20 zusätzliche Bauplätze 

geschaffen werden. 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. Die zulässige Grundfläche im Planbereich 

liegt über dem gemäß § 13a BauGB festgelegten Schwellenwert von 20.000 m². 

Allgemeines Wohngebiet WA 62.212 m² x GRZ 0,4 = 24.884,8 m² 

  = 24.884,8 m² 

Daher jedoch wurde eine „Vorprüfung des Einzelfalls“ gemäß der Kriterien in Anlage 2 (zu 

§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB) durchgeführt. Die überschlägige Prüfung der Umweltauswir-

kungen lässt keine erheblichen, nachteiligen Umweltauswirkungen erkennen, die in der Abwä-

gung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB zu berücksichtigen wären. Die Durchführung des Be-

bauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist damit zu-

lässig. 

Es erfolgt keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter. 

Das Vorhaben löst auch keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht aus. Das 

beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei 

der Aufstellung des Planes im Hinblick auf Störfälle das Abstandsgebot nach § 50 Satz 1 BIm-

SchG zu beachten ist. Dieses ist hier nicht der Fall. Insofern ist ein beschleunigtes Verfahren 

zulässig.  

 

3. Wesentliche Auswirkungen der Planung: Grundlagen und Ergebnisse der 
Abwägung 

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Aufgrund des gewählten Planverfahrens nach § 13 BauGB kann von der frühzeitigen Unter-

richtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden.  

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden sowie die Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswir-

kungen der Planung unterrichtet. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in einem parallelen Zeit-

raum die öffentliche Auslegung des Planes.  

3.1.1 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

In der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurde eine private Stellungnahme abge-

geben.  

Der Einwender forderte Nachbesserungen hinsichtlich der lärmtechnischen Berechnungen 

und Festsetzungen in den Planunterlagen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 

die Begründung geändert. Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm von der „Gristeder Straße“ 

(L 825) vorbelastet. Das nächstgelegene Grundstück liegt in ca. 40 m Entfernung zur Landes-

straße. Es ist davon auszugehen, dass die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete in 

einem Teilbereich des Plangebietes überschritten werden. Die Planzeichnung wird entspre-

chend angepasst. Zum Verkehrslärm wurde die Begründung redaktionell geändert. Aus Vor-

sorgegründen werden Maßnahmen zum Lärmschutz festgesetzt, die für Neubauten und 
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größere Baumaßnahmen, die einem Neubau gleichkommen, gelten. Hier gelten passive 

Schallschutzmaßnahmen für die Außenfassaden in den Lärmpegelbereichen II und III mit ent-

sprechenden Maßnahmen zum Schutz von Schlafräumen und zum Schutz von Außenwohn-

bereichen.  

Weiter wurden die grünordnerischen Festsetzungen für unzureichend erachtet. Die im Ur-

sprungsplan als zu erhalten festgesetzten Baumbestände sind durch Flächen zum Erhalt von 

Bäumen und Sträuchern oder durch Einzelbaumfestsetzungen gesichert worden. Das Erhal-

tungsgebot für eine Kastanie wird noch ergänzt. Die im Ursprungsplan vorgesehenen Wallflä-

chen werden nicht festgesetzt. Da der bepflanzte Wall keine Ausgleichsmaßnahme darstellt 

und auch keine Umsetzung erfolgte, wird zugunsten der Innenentwicklung auf eine Kompen-

sation des planerischen Eingriffs verzichtet 

Die Festsetzung der Bezugspunkte zur Höhenbestimmung von Trauf- und Firsthöhen – insbe-

sondere für Eckgrundstücke – wurde vom Einwender für willkürlich befunden und zur Klarstel-

lung ergänzt. Die Trauf- und Firsthöhen werden entsprechend den ortsüblichen Höhenfestset-

zungen für Gebäude mit einem Vollgeschoss gewählt. Die zulässige Firsthöhe von 9 m ermög-

licht ein ortsübliches Einfamilienhaus mit einem geneigten Dach. Als Traufhöhe gilt das Maß 

zwischen dem unteren Bezugspunkt in der Straße „Hörner Esch“ und den äußeren Schnittli-

nien von Dachhaut und Außenwand. Die Traufhöhe von 4,50 m sichert somit einen zeitgemä-

ßen Ausbau des Dachgeschosses unter Berücksichtigung einer eingeschossigen Bebauung. 

Die Festsetzung von Mindestgrößen der Baugrundstücke orientieren sich an dem Ziel der 

Nachverdichtung. Hierdurch besteht die Möglichkeit ein bisher unbebautes und erschlossenes 

Grundstück in einer Größe von ca. 420 qm einer Einzelhausbebauung zuzuführen. Darüber 

hinaus sollen größere Grundstücke die Möglichkeit erhalten, ein kleines Grundstück für einen 

Neubau abzuteilen. Eine Nachverdichtung durch Doppelhäuser mit einer Mindestgrundstücks-

größe von 2x275 qm = 550 qm erfordert eine entsprechend große Ursprungsgröße, dieses ist 

ein Einzelfällen möglich.  

Die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsflächen konnte ebenfalls vom Einwender nicht nach-

vollzogen werden. Zur Klarstellung wurde erläutert, dass sich diese an den Parzellierungen 

der öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen orientiert und im Grundsatz aus dem Ursprungs-

plan übernommen wurde. Die begrünten Randbereiche sind Bestandteil der öffentlichen Ver-

kehrsfläche, können aber weiter privat gepflegt werden. Eine weitere Differenzierung in Ver-

kehrsfläche und Verkehrsgrün ist nicht erforderlich. 

3.1.2 Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

In der parallel zur öffentlichen Auslegung durchgeführten Beteiligung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurden die folgenden planungsrele-

vanten Stellungnahmen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 „Wohngebiet Wie-

felstede – Hörne, Kuhhornsweg“ vorgebracht und wie folgt abgewogen: 

Landkreis Ammerland 

- Der Anregung, die im Ursprungsplan vorgesehenen Wallflächen festzusetzen wird 

nicht entsprochen. Da der bepflanzte Wall keine Ausgleichsmaßnahme darstellt und 
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auch keine Umsetzung erfolgte, wird zugunsten der Innenentwicklung auf eine Kom-

pensation des planerischen Eingriffs verzichtet.  

- Die Begründung wurde hinsichtlich der Lärmbelange um die Aspekte Gewerbelärm und 

Geruchsimmissionen ergänzt. Zum Verkehrslärm wurde die Begründung redaktionell 

geändert sowie die Festsetzungen überarbeitet (Lärmpegelbereiche II + III mit entspre-

chenden Vorgaben).  

- Es wird richtiggestellt, dass bereits eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt ist und 

diese bisher noch nicht ausgenutzt ist. Zur Sicherung der Innenentwicklung bleibt die 

bisher noch nicht ausgenutzte Grundflächenzahl von 0,4 bestehen.  

- Redaktionelle Hinweise zur Begründung und den Planfestsetzungen, -hinweisen und 

Bauvorschriften wurden berücksichtigt und entsprechend ergänzt (u.a. Fests. Nr. 1, Nr. 

6, Nr. 8). Zudem wurde die Empfehlung berücksichtigt, die Tabelle der Gebäudelängen 

zu ergänzen sowie eine Klarstellung zum Grenzabstand formuliert.  

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Die angebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird richtiggestellt, dass be-

reits eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt ist und diese bisher noch nicht ausgenutzt ist. 

Zur Sicherung der Innenentwicklung bleibt die bisher noch nicht ausgenutzte Grundflächen-

zahl von 0,4 bestehen.  

Da der Anschlusspunkt an die Gristeder Straße nicht im Plangebiet liegt, wird auf die Über-

nahme der Sichtdreiecke verzichtet. 

Der Ausschluss von Ansprüchen gegenüber von der L 825 ausgehenden Schallemissionen 

wird nachrichtlich als Hinweis übernommen.  

Ammerländer Wasseracht 

Die Bedenken hinsichtlich der durch die Planung ermöglichte Versiegelung, werden zur Kennt-

nis genommen und die Auswirkungen auf die schadlose Oberflächenentwässerung durch das 

Fachbüro Heinzelmann geprüft. Demnach ist das Rückhaltebecken am Hörner Diek im Grund-

satz ausreichend bemessen. Vor dem Hintergrund, dass im Planbereich nur wenige zusätzli-

che Baumöglichkeiten geschaffen werden und die Versiegelungsrate nicht erhöht wird, ist die 

Festsetzung von Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung nicht für erforderlich. Die Mög-

lichkeit einer Versickerung besteht nicht, da im Plangebiet Geschiebelehm und hohe Grund-

wasserstände vorherrschen. Im Plangebiet werden zur Nachverdichtung die überbaubaren 

Flächen in Teilbereichen vergrößert. Hierdurch werden jedoch nur wenige zusätzliche Baumö-

glichkeiten geschaffen. Lediglich auf den Grundstücken im WA 4A können mehrere Bauplätze  

realisiert werden. Hier könnte ggf. eine dezentrale Rückhaltung erfolgen. Die Regelung erfolgt 

in den jeweiligen Zulassungsverfahren in Abstimmung mit der Ammerländer Wasseracht und 

der Unteren Wasserbehörde des Landkreises.  

Der Hinweis des Nds. Landesamt für Denkmalpflege, dass im Plangebiet keine archäologi-

schen Fundstellen bekannt sind, wird zur Kenntnis genommen.  
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OOWV 

Die Hinweise zu den Themen Brand-, Trinkwasser- und Grundwasserschutz werden zur 

Kenntnis genommen und in die Begründung aufgenommen.  

Die Bedenken hinsichtlich einer möglicherweise reduzierten Grundwasserneubildung, durch 

die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet heraus, werden zur Kenntnis 

genommen. Im Plangebiet werden zur Nachverdichtung die überbaubaren Flächen in Teilbe-

reichen vergrößert. Hierdurch werden jedoch nur wenige zusätzliche Baumöglichkeiten ge-

schaffen. Lediglich auf den Grundstücken im WA 4A können mehrere Bauplätze  realisiert 

werden. Planungsrechtlich unterliegt das Plangebiet derzeit der BauNVO 1968, die eine Ver-

siegelung bis zu 100 % ermöglicht. Mit der Änderung des Bebauungsplanes kommt die 

BauNVO 2017 zur Anwendung. Hier ist die Überschreitung der Grundflächenzahl auf 50 vom 

Hundert beschränkt, sodass sich mit der gleichbleibenden Grundflächenzahl von 0,4 eine zu-

lässige Versiegelung von 60 % ergibt. Gegenüber dem jetzigen Planungsrecht ergibt sich da-

her rechnerisch keine Erhöhung der Versiegelungsrate. Dennoch ist der Gemeinde bewusst, 

dass die mit der Nachverdichtung als Maßnahme der Innenentwicklung zusätzlichen Baumö-

glichkeiten in Teilbereichen gegenüber dem Bestand eine zusätzliche Versiegelung herbeifüh-

ren werden. Die Auswirkungen auf die schadlose Oberflächenentwässerung wurden durch das 

Fachbüro Heinzelmann geprüft. Demnach ist das Rückhaltebecken am Hörner Diek im Grund-

satz ausreichend bemessen. Die Möglichkeit einer Versickerung besteht nicht, da im Plange-

biet Geschiebelehm und hohe Grundwasserstände vorherrschen. Die Begründung wurde ent-

sprechend in Kap. 3.2.7 korrigiert.  

Der Hinweis der HanseWasser Bremen GmbH für die EWE Wasser GmbH, dass eventuell die 

Kapazitäten zur Schmutzwasserbeseitigung bei weiterer Versiegelung nicht mehr ausreichen 

könnten, wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet werden nur wenige zusätzliche Baumö-

glichkeiten geschaffen, sodass die Gemeinde davon ausgeht, dass vorhandenen Kapazitäten 

für die Abwasserbeseitigung noch ausreichend sind. 

Die Leitungsträger EWE Netz GmbH, Deutsche Telekom Technik GmbH, HanseWasser Bre-

men GmbH/ EWE Wasser GmbH, EWE Netz GmbH und OOWV wiesen auf Bestandsleitun-

gen und Versorgungsanlagen im Plangebiet, die erforderlichen vertraglichen Regelwerke und 

eine entsprechende Berücksichtigung und Beteiligung bei den zu erwartenden Ausbauplanun-

gen hin. Die Hinweise werden im Zuge der Bauausführung berücksichtigt. Die Planunterlagen 

enthalten Hinweise auf den Umgang mit Versorgungsleitungen.  

3.2 Relevante Abwägungsbelange  

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 

Bebauungsplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 

gerecht abzuwägen.  

3.2.1 Belange der Raumordnung  

Nach den Zielen der Landesraumordnung. (LROP 2017) soll die Entwicklung von Wohn- und 

Arbeitsstätten vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausrei-

chender Infrastruktur konzentriert werden. Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung 
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sollen Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben (2.3 Satz 05 und 

06). 

Das RROP 1996 Ammerland sieht die Konzentration der gemeindlichen Siedlungsentwicklung 

auf die vorrangig zentralörtlichen Standorte als wichtiges raumordnerisches Ziel an. Die sied-

lungsstrukturelle Weiterentwicklung sowie die Bereitstellung neuer Wohnbauflächen sollen 

vorzugsweise durch Abrundung bestehender Siedlungsbereiche erfolgen (vgl. RROP 1996, D 

1.5 02). Die zentrumsnahe Fläche in Wiefelstede ist aufgrund der vorhandenen Infrastruktur 

(vorhandene Erschließung, Anschluss Schmutzwasser, Anschluss ÖPNV, Nahversorgung, 

Kindergarten) für die Siedlungsentwicklung sehr gut geeignet. Die geplante Entwicklung steht 

damit mit den Zielen der Landesraumordnung in Einklang. Die Schaffung von Wohngrundstü-

cken entspricht der raumordnerischen Vorgabe (RROP) für das Grundzentrum Wiefelstede, 

wonach Wohnstätten gesichert und entwickelt werden sollen.  

Die Planaufstellung entspricht somit in den Planaussagen vollständig den Zielen der Raum-

ordnung und der Landesplanung.  

3.2.2 Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel 

Nach § 1a Abs. 2 S. 3 BauGB sind die Bodenschutzklausel und die Umwidmungssperrklausel 

in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Das BauGB enthält in § 1a Abs. 

2 Regelungen zur Reduzierung des Freiflächenverbrauchs. Dies soll im Wesentlichen über 

zwei Regelungsmechanismen erfolgen:  

• Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden 

(Bodenschutzklausel). 

• § 1a Abs. 2 S. 2 BauGB bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohn-

zwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Um-

widmungssperrklausel).  

Die vorhandenen Flächen werden planungsrechtlich im Bestand gesichert. Zur Vermeidung 

weiterer Flächeninanspruchnahmen wird die effizientere Nutzung von Grund und Boden mit 

der Adaption der städtebaulichen Dichtewerte erreicht. Die Nachverdichtung in erschlossenen 

Siedlungsflächen vermeidet die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen und entspricht 

den Vorgaben der Innenentwicklung. Mit den getroffenen Anpassungen werden geringfügig 

weitere Flächen im Plangebiet im Zuge einer maßvollen Nachverdichtung überbaubar.  

3.2.3 Verkehrliche Belange  

➢ Verkehrliche Anbindung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes wird durch diese Planaufstellung nicht verän-

dert und bleibt im vorhandenen Umfang bestehen. Die verkehrliche Erschließung des Plange-

bietes erfolgt über die Straße „Hörner Esch“, über die das Plangebiet an das örtliche und 

überörtliche Straßennetz angebunden ist. Die durch Wiefelstede verlaufende „Gristeder 

Straße“ bindet das Plangebiet an die Umgebung an. Diese führt in Richtung Osten auf die 

„Hauptstraße“ (L 824) mit zentralem Versorgungsbereich, nach Südwesten in Richtung A 28 

(Oldenburg - Leer).  
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Die erforderlichen Einstellplätze für die im Rahmen der Nachverdichtung möglichen Wohnge-

bäude sind auf den jeweiligen Grundstücken anzuordnen und über private Zufahrten zu er-

schließen. 

➢ ÖPNV-Versorgung 

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die Beförderung von 

Schülern erfolgt durch die Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen 

(VBN). Die nächstgelegene Haltestelle „Wiefelstede – Am Schützenplatz“ befindet sich ca. 

90 m nordwestlich des Plangebietes in der „Gristeder Straße“. Die Haltestelle wird durch die 

Buslinie 370 bedient, die Anbindungen in Richtung Rastede und Bad Zwischenahn/Rostrup 

ermöglicht.  

Zudem zeigt der Bericht der ÖPNV-orientierten Siedlungsentwicklung Ammerland auf, dass 

sich das Plangebiet innerhalb des 1.000 m-Korridors eines Regionalbusses befindet und somit 

gut durch den ÖPNV erschlossen ist.  

3.2.4 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse  

Verkehrslärm  

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm von der „Gristeder Straße“ (L 825) vorbelastet. Das 

nächstgelegene Grundstück liegt in ca. 40 m Entfernung zur Landesstraße. Es ist davon aus-

zugehen, dass die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete in einem Teilbereich des 

Plangebietes überschritten werden. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 gibt Hinweise, dass in vor-

belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswe-

gen und in Gemengelagen, die Orientierungswerte sich oft nicht einhalten lassen. Wo im Rah-

men der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wer-

den soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeig-

nete Maßnahmen (zum Beispiel geeignete Gebäudestellung und Grundrissgestaltung, bauli-

che Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungs-

rechtlich abgesichert werden. Die Gemeinde nimmt die Vorbelastung zugunsten der Siedungs-

entwicklung in Kauf. Durch die Änderung des Bebauungsplanes entstehen keine höheren 

Schutzansprüche als bisher. Gegenüber dem jetzigen Planungsrecht besteht daher keine Ver-

schlechterung.  

Aufgrund der abschirmenden Bebauung und der überwiegend größeren Abstände zur L 825 

wird eine Schallprognose nicht für erforderlich gehalten und auf Erkenntnisse aus einer umlie-

genden Bauleitplanung zurückgegriffen. 

In Anlehnung an die Lärmuntersuchung zum B-Plan 139 „Hörne-West“, dessen Geltungsbe-

reich südwestlich des Plangebietes an der L 825 liegt, ergeben sich im Abstand zur Immissi-

onsquelle folgende Lärmpegelbereiche gemäß der DIN 4109: 

Lärmpegelbereich IV in rd. 30 m Abstand  

Lärmpegelbereich III in rd. 30 bis 55 m Abstand  

Lärmpegelbereich II in rd. 55 bis 130 m Abstand  

Damit liegen die von den Lärmüberschreitungen betroffenen Teilbereiche des Plangebietes 

überwiegend im Lärmpegelbereich II, nur ein kleiner Teilbereich liegt im Lärmpegelbereich III. 
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Aus Vorsorgegründen werden Maßnahmen zum Lärmschutz festgesetzt, die für Neubauten 

und größere Baumaßnahmen, die einem Neubau gleichkommen, gelten. Hier gelten passive 

Schallschutzmaßnahmen für die Außenfassaden in den Lärmpegelbereichen II und III sowie 

im Lärmpegelbereich III Maßnahmen zum Schutz von Schlafräumen und zum Schutz von Au-

ßenwohnbereichen.  

Gewerbelärm: 

Im relevanten Umfeld des Plangebiets sind keine gewerblichen Geräuschquellen bekannt, die 

einen negativen Einfluss auf das Plangebiet haben würden. 

Geruchsimmissionen: 

Im relevanten Umfeld des Plangebiets befindet sich die Kläranlage Wiefelstede. Durch diese 

Bebauungsplanänderung wird das Plangebiet nicht geringfügig durch Ausweisung neuer über-

baubarer Flächen im Bereich der ehemaligen Hofstelle in diese Richtung erweitert. Gemäß 

einer Ausbreitungsberechnung zur Kläranlage aus dem Jahr 2018 ergeben sich in dem be-

troffenen Teil des Plangebiets belästigungsrelevante Kenngrößen von bis zu 4 % der Jahres-

stunden. Der Immissionsrichtwert von 10 % der Jahresstunden wird deutlich unterschritten. 

Die höchste Belastung tritt im nordöstlichen Teil des Plangebiets mit 7 % der Jahresstunden 

auf. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist somit gegeben. 

3.2.5 Belange von Natur und Landschaft, Eingriffsregelung, Artenschutz 

Bestand 

 

Abb. 3: Plangebiet, Luftbild (LGLN, DOP 20, 1:3.000, Zugriff am 21.04.2021). 
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Der Geltungsbereich stellt sich zum Zeitpunkt der Begehung (Januar 2021) als locker bebau-

tes Wohngebiet mit Ziergärten, Großgehölzen, kleineren Freiflächen und einem Spielplatz dar 

(siehe Abbildungen 3 - 6) . Nördlich und westlich am Geltungsbereich angrenzend befinden 

sich weitere Einfamilienhäuser. Östlich angrenzend liegt ein kleines Waldgebiet. Im Süden an 

den Geltungsbereich angrenzend liegen als Viehweide genutzte Grünflächen gefolgt von land-

wirtschaftlich genutzten Flächen sowie ein Kleingewässer. Das Plangebiet liegt inmitten eines 

urbanisiert geprägten Raumes im südlichen Randbereich des Ortes Wiefelstede und ist dem-

entsprechend vorbelastet. Dem Landschaftsbild innerhalb des Geltungsbereiches wird auf-

grund des Versiegelungsgrades eine geringe Wertigkeit zugeschrieben.  

Als Bodentyp ist gem. der BK 50 im gesamten Plangebiet „Mittlerer Pseudogley-Podsol“  in-

nerhalb der Bodenregion Geest angegeben. Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Such-

raum für schutzwürdige Böden. Altlasten liegen nicht vor4. Das Schutzpotenzial der Grund-

wasser überdeckenden Schichten wird überwiegend als mittel angegeben. Die Daten zur 

Grundwasserneubildung (30-jährige Jahresmittelwerte 1981 – 2010) geben im überwiegenden 

zentralen Bereich eine Neubildungsrate der Stufe 3 von 100 – 150 mm/a und im nordwestli-

chen Bereich eine Neubildungsrate der Stufe 2 von 50 – 100 mm/a an5. Oberflächengewässer 

sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Der Geltungsbereich liegt in der klimaökologischen 

Region „Küstennaher Raum“ und ist somit durch ein maritimes Klima geprägt. Der küstennahe 

Raum wird durch einen hohen Luftaustausch, geringe Temperaturschwankungen und eine 

hohe Luftfeuchtigkeit bestimmt. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,7 °C mit einem 

durchschnittlichen Jahresniederschlag von 791 mm. Konkrete Informationen zur Luftqualität 

liegen nicht vor. Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwassergewinnungs- und Über-

schwemmungsgebieten, jedoch im nördlichen Bereich im Trinkwasserschutzgebiet „Nethen“.  

Eingriffsregelung 

Der Bebauungsplan Nr. 51. 1 Änderung wird gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Dementspre-

chend sind bei diesem Verfahren eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, ein Umweltbe-

richt gemäß § 2a BauGB, Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und eine zusammenfas-

sende Erklärung nach § 10a BauGB nicht erforderlich. Die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe a und b BauGB und § 1a BauGB sind jedoch zu berücksichtigen. 

Auswirkungen der Planung 

Planungsrechtlich unterliegt das Plangebiet den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-

ungsplans Nr. 51 aus dem Jahre 1983 mit örtlichen Bauvorschriften. Dementsprechend wird 

zur Prüfung der Auswirkungen im Folgenden der planungsrechtliche Bestand dem der Neu-

planung gegenübergestellt. 

  

 
4  Angaben gemäß NIBIS® Kartenserver, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)(2020). Altlas-

ten, Bodenfruchtbarkeit, Bodenkarten von Niedersachsen. Hannover. Zugriff 20. April 2021.  

5  Angaben gemäß NIBIS® Kartenserver, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(LBEG)(2020).Hydrogeologie. Hannover. Zugriff 20.April 2021. 
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Rechtskräftiger BP Nr. 51 

(BauNVO 1977)  

Bebauungsplan Nr. 51,  

2. Änderung (BauNVO 2017) 

Eingriffsbeurteilung 

WA mit einer GRZ von 0,4  

(Auf die zulässige Grundfläche 

werden die Grundflächen von 

Nebenanlagen im Sinne des § 

14 nicht angerechnet). 

WA mit einer GRZ von 0,4 

(zusätzlich einer Versiegelung 

von Nebenanlagen von 50 % zu 

einer max. Versiegelung von 

0,6). 

Durch die Begrenzung einer 

möglichen maximalen Versie-

gelung durch Nebenanlagen (im 

Vergleich der BauNVO 1977 zu 

BauNVO 2017) ergibt sich 

durch die Neuplanung kein er-

heblicher Eingriff in die Schutz-

güter von Natur und Landschaft.    

= kein Eingriff 

Der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahre 1983 hat die Pflanzung eines Erdwalles mit 

Schutzpflanzung festgesetzt. Ziel dieser Festsetzung war laut Begründung keine Ausgleichs-

maßnahme oder Schutzmaßnahme für den Wald, sondern eine Abschirmung von Immissionen 

durch die 200 m entfernte Kläranlage. Der Wall sollte mit Kriech-, Strauch- und Baumbewuchs 

bepflanzt werden. Der Wall wurde überwiegend nicht umgesetzt. Nach Aussage des Landkrei-

ses (Schreiben vom 30.12.2022) wird in Bezug auf die Kläranlage der Immissionsrichtwert von 

10 % der Jahresstunden aktuell deutlich unterschritten. Damit ist ein zusätzlicher Schutz nicht 

mehr erforderlich. Daher wird die Festsetzung eines bepflanzten Walles bei der 2. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 51 nicht übernommen. Auch wenn die Überplanung des Pflanzge-

botes formal einen Eingriff in Natur und Landschaft hervorrufen könnte, wird vor dem Hinter-

grund, dass der bepflanzte Wall keine Ausgleichsmaßnahme darstellt und auch keine Umset-

zung erfolgte, zugunsten der Innenentwicklung auf eine Kompensation des planerischen Ein-

griffs verzichtet. 

Durch die Planung wird planungsrechtlich kein Eingriff in den Naturhaushalt verursacht. Die 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB) werden eingehalten. 

Artenschutzbericht 

Gemäß § 44 BNatSchG bestehen bestimmte Schutzvorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten. Diese Verbote richten sich zwar nicht an die Planungsebene, 

sondern untersagen konkrete Handlungen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist aller-

dings zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Vorgaben die Umsetzung der Planung dauer-

haft hindern. 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbote des speziellen Artenschutzes für zulässige 

Vorhaben innerhalb von Bebauungsplan-Gebieten nur anzuwenden, sofern und soweit Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogelarten betroffen sind. Die nachfol-

genden Ausführungen beschränken sich deshalb auf diese Artenvorkommen. 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG beziehen sich auf die 

konkrete Handlung und auf konkret betroffene Individuen. Sie gelten unabhängig von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird je-

doch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisierung der Planung 
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entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen 

vorzusehen sind.  

➢ Europäische Vogelarten und Fledermäuse 

Das Potenzial für artenschutzrechtlich relevante Arten wird anhand der Ausprägung der Bio-

toptypen abgeleitet. Ein faunistisches Gutachten wurde nicht erstellt. Das Gebiet stellt sich als 

divers gestaltetes, urban geprägtes, locker bebautes Wohngebiet mit Einfamilienhäusern, Zier-

gärten, kleineren Freiflächen, einem Spielplatz und Heckenstrukturen sowie Altbäumen dar. 

Durch die vorhandenen Gehölzqualitäten und seit längerem bestehenden Gebäude kann ein 

Potenzial für Gehölzbrüter und Fledermausquartiere abgeleitet werden. Ansonsten bietet das 

Plangebiet keine erkennbare, artenschutzrelevante Habitatwertigkeit (Stand Januar 2021). Auf 

der Planfläche wurden keine Oberflächengewässer oder Gräben gesichtet.  

➢ Vögel: 

Aufgrund der Habitatausprägung und der seit längerem bestehenden Vorbelastung durch Stra-

ßen und Siedlungsstrukturen im Plangebiet, ist v.a. mit einem Vorkommen weit verbreiteter, 

siedlungs- und störungstoleranter sowie ungefährdeter Arten zu rechnen. Bodenbrüter sind 

aufgrund fehlender bzw. aufgrund zu kleiner und gestörter Freiflächen nicht zu erwarten. Dem 

Plangebiet wird eine geringe Bedeutung für Brutvögel zugewiesen. Ein Potenzial für gehölz-

brütende Vogelarten kann jedoch in den Hecken und Altbäumen nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden. 

➢ Fledermäuse:  

Alle heimischen Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten gemäß FFH-

Richtlinie. Ein Potenzial für Quartiersnutzungen kann im Plangebiet in den Altbäumen und an 

den Gebäuden nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Aufgrund des naturfernen und urban 

geprägten Charakters des Plangebietes, sind jedoch nur siedlungstolerante Arten (z.B. Zwerg-

fledermaus) zu erwarten.  

➢ Sonstige Artengruppen: 

Vorkommen von Artgruppen gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie, z. B. Säugetiere (ausge-

nommen Fledermäuse), Amphibien, Libellen oder Heuschrecken, sind aufgrund der Standort-

ausprägungen und der Habitatausstattung einerseits und der Lebensraumansprüche seltener 

Arten andererseits nicht zu erwarten. 

Prüfung der Verbotstatbestände 

Tötungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 [1] Nr. 1 BNatSchG) 

Allgemein gilt für eine Baufeldräumung (unvermeidbare Gehölzbeseitigung oder Umbau / Ab-

riss von Gebäuden) zur Umsetzung eines konkreten Vorhabens, dass zur Vermeidung von 

Vogeltötungen die Baufeldfreimachung und die Beseitigung von Gehölzen und oder Gebäu-

den außerhalb der Vogelbrutzeiten im Winterhalbjahr (ab 1.10 bis Ende Februar) zu erfolgen 

hat. Da jedoch das Vorkommen von Fledermausquartieren im Plangebiet zum jetzigen Zeit-

punkt nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, ist vor einer Fällung von Einzelbäumen 

und oder Umbau und Abrissarbeiten in jedem Falle und unabhängig von der jahreszeitlichen 
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Terminierung eine fachgerechte und örtliche Überprüfung durch die ökologische Baubeglei-

tung durchzuführen.  

Verletzung und Tötungen artenschutzrechtlich relevanter Arten können so ausgeschlossen 

werden. 

Störungen (Verbotstatbestand gemäß § 44 [1] Nr. 2) BNatSchG) 

Im artenschutzrechtlichen Sinne ist eine Störung nur dann erheblich, wenn sich durch sie der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Die Habitatausprägung des 

Plangebietes und der unmittelbaren Umgebung bieten nur Potenzial für siedlungs- und stö-

rungstolerante Arten. Hier kann mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, 

dass aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastung über mehrere Jahre, das von der Pla-

nung ausgehende Störpotenzial, z.B. durch Baumaßnahmen, zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  

Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 [1] Nr. 3 

BNatSchG in Verbindung mit § 44 [5] BNatSchG)  

Der Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten stellt keinen artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestand (gemäß § 44 (5) BNatSchG) dar, wenn die ökologische Funktion für betroffene 

Tierarten im räumlichen Zusammenhang weiter gewährleistet werden kann. Bei einer Über-

planung der Einzelgehölze und Gebäude ist zu beachten, dass diese zeitnah vor einer Fällung 

oder Abriss durch eine fachkundige Person überprüft werden müssen um auszuschließen, 

dass keine dauerhaft genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätte (z.B. Fledermaus-Quartiere, 

Greifvogelhorste, Spechthöhlen) artenschutzrechtlich relevanter Tiere an/ in den Gehölzen 

und Gebäuden vorhanden sind.  Sollte es durch die Planung zu einem Verlust dauerhafter 

Brutstätten von Gehölz- und Gebäudebrütern oder zu einem Verlust von Fledermausquartie-

ren kommen, so sind pro Verlust einer Lebensstätte mindestens drei Nisthilfen im Umfeld des 

Plangebietes anzubringen um die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang zu ge-

währleisten.  

Artenschutzrechtliches Fazit: 

Durch die seit mehreren Jahren bestehenden Vorbelastungen im Plangebiet und des urban 

geprägten Charakters ist nur mit siedlungs- und störungstoleranten Arten zu rechnen. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand ist nicht ersichtlich, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

- unter Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie ggf. von Nisthilfen 

- der Umsetzung der Planung dauerhaft entgegenstehen. 

Natura 2000 – Verträglichkeit / Schutzgebiete 

In knapp 2,1 km südlicher Richtung befindet sich das FFH Gebiet „Mansholter Holz, Schipp-

stroht“ (EU Kennzahl 2714-331). Es handelt sich hierbei ebenfalls um das Naturschutzgebiet 

„Mansholter Holz und Schippstroth an der Nutteler und Bokeler Bäke (NSG WE 00279). In ca. 

12 km nordöstlicher Richtung liegt das EU-Vogelschutzgebiet „Marschen am Jadebusen“ (EU 

Kennzahl DE2514-431). In fast gleicher Entfernung in ca. 13 km südöstlicher Richtung liegt 

das EU-Vogelschutzgebiet „Hunteniederung“ (EU Kennzahl DE2816-401). Das nächstgele-

gene Landschaftsschutzgebiet „Bäkental der Halfsteder, Bokeler und Nutteler Bäke einschl. 

randlicher Waldflächen Mansholter Holz und Schippstroth“ (LSG WST 00097) befindet sich ca. 
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1,4 km südöstlich vom Plangebiet. Aufgrund der Entfernung werden keine Auswirkungen auf 

die Schutzziele der Gebiete durch die Planung prognostiziert. 

3.2.6 Klimaschutz 

Am 30.07.2011 ist das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden in Kraft getreten. Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen die Bau-

leitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebens-

grundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 

insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und 

das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Gemäß 

§ 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die 

dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung 

nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

Den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung wird dadurch Rechnung getragen, 

dass randliche Gehölze weiterhin gesichert werden und die zulässige Versiegelungsrate durch 

Anwendung der BauNVO 2017 reduziert wird. Zudem entsprechen die Nachnutzung bebauter 

Flächen und die Vermeidung der Inanspruchnahme von Freiflächen den Grundsätzen des Kli-

maschutzes. Die Neuaufstellung erfolgt unter Beachtung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung und großräumiger Zusammenhänge. Die Umsetzung von ökologischen Maßstä-

ben obliegt der jeweiligen Bauumsetzung. Bei der Errichtung der Gebäude können Belange 

des Klimaschutzes, z.B. hinsichtlich der verwendeten Baustoffe, einer energiesparenden Bau-

weise oder Anlagen zur Energiegewinnung berücksichtigt werden.  

3.2.7 Belange der Wasserwirtschaft 

➢ Oberflächenentwässerung 

Die Ausweisung weiterer Bauflächen führt zu einer Versiegelung von Bodenflächen und somit 

zu erhöhten Oberflächenwasserabflüssen und Abflussspitzen aus dem Plangebiet. Nach der-

zeitigem Kenntnisstand ist die Versickerung bzw. Ableitung der Oberflächenwasser auf den 

jeweiligen Grundstücken möglich. 

Die Auswirkungen auf die schadlose Oberflächenentwässerung wurden durch das Fachbüro 

Heinzelmann geprüft. Demnach ist das Rückhaltebecken am „Hörner Diek“ im Grundsatz aus-

reichend bemessen. Vor dem Hintergrund, dass im Planbereich nur wenige zusätzliche Bau-

möglichkeiten geschaffen werden und die Versiegelungsrate nicht erhöht wird, ist die Festset-

zung von Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung nicht für erforderlich. 

Die Möglichkeit einer Versickerung besteht nicht, da im Plangebiet Geschiebelehm und hohe 

Grundwasserstände vorherrschen. 

Im Plangebiet werden zur Nachverdichtung die überbaubaren Flächen in Teilbereichen ver-

größert. Hierdurch werden jedoch nur wenige zusätzliche Baumöglichkeiten geschaffen. Le-

diglich auf den Grundstücken im WA 4a können mehrere Bauplätze realisiert werden. Hier 

könnte ggf. eine dezentrale Rückhaltung erfolgen. Die Regelung erfolgt in den jeweiligen Zu-

lassungsverfahren. Hierzu sollte folgender Hinweis aufgenommen werden: Eine 
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Neuversiegelung auf den jeweiligen Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet WA 4a ist 

nur zulässig, wenn in Abstimmung mit der Ammerländer Wasseracht und der Unteren Was-

serbehörde des Landkreises der Nachweis der schadlosen Oberflächenentwässerung erfolgt. 

➢ Schmutzwasser  

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt in das vorhandene Kanalnetz. Im Plan-

gebiet werden nur wenige zusätzliche Baumöglichkeiten geschaffen, sodass die Gemeinde 

davon ausgeht, dass die vorhandenen Kapazitäten für die Abwasserbeseitigung ausreichend 

sind.  

➢ Grundwasserschutz 

Das Bebauungsplangebiet liegt im festgesetzten Wasserschutzgebiet der Schutzzone Ill B des 

Wasserwerkes Nethen. Die entsprechende Schutzgebietsverordnung ist zu beachten.  

Der OOWV gab im Rahmen der Trägerbeteiligung nachfolgende Hinweise zum Grundwasser-

schutz:  

Die Gefährdungspotentiale für das Grundwasser, die von Wohngebieten ausgehen, resultie-

ren sowohl aus der Bauphase für Wohnhäuser mitsamt den zugehörigen Ver- und Entsor-

gungsleitungen, Straßen, Wegen, Kfz-Stellplätzen usw. als auch aus der späteren Nutzung 

der Häuser und Grundstücke. 

a) während der Bauphase: 

• Verminderung, Veränderung oder auch Beseitigung der schützenden Grundwasser-

überdeckung durch das Ausheben von Baugruben oder der Gräben für die Funda-

mente, beim Verlegen von Kabeln, Kanalisation und anderen Leitungen, 

• Beseitigung der gut reinigenden belebten Bodenzone auch außerhalb der Baugruben 

durch den Baustellenbetrieb, 

• Lagerung und Verwendung von wassergefährdenden Stoffen (Farben, Lacke, Bi-

tumenanstriche, Verdünner, Reinigungsflüssigkeiten, Treib- und Schmierstoffe für 

Baumaschinen, Schalöle usw.); es sollten keine biozidhaltigen Baustoffe verwendet 

werden, 

• erhöhtes Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Schadstoffeintrag in-

folge von Havariefällen bei Baufahrzeugen und -maschinen sowie durch Zwischenfälle 

bei Tank- und Wartungsvorgängen. 

Sollte der Bebauungsplan - wie geplant - umgesetzt werden, muss dafür Sorge getragen wer-

den, dass die Mitarbeiter der bauausführenden Firmen vor Beginn der Baumaßnahmen auf 

die sensible Lage des Baugrundes innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes hingewiesen 

werden. 

Auf den Baustellen sind stets ausreichende Mengen an Ölbindemitteln und geeignete Auffang-

vorrichtungen bereitzuhalten und im Schadensfall auch einzusetzen. 

b) während der Nutzung: 

• Verringerung der Grundwasserneubildung aufgrund der Flächenversiegelung, 
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• erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die neuen Anwohner kann zu vermehrten Emis-

sionen von wassergefährdenden Stoffen führen (z. B. Tropfverluste bei undichten Kfz- 

Motoren, u. U. Transport und Umschlag einzelner wassergefährdender Stoffe wie 

Heizöl oder Kraftstoffe), 

• Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe (z. B. Heizöllagerung, Verwen-

dung wassergefährdender Stoffe durch Hobbygärtner und -bastler, private Kfz-War-

tung, Autowäsche), 

• unsachgemäßer oder missbräuchlicher Umgang mit Düngemitteln und Pflanzen-

schutzmitteln in den Gärten und Grünflächen, verbunden mit häufiger und intensiver 

Bewässerung (Überschreitung der Feldkapazität des Bodens) erhöhen das Risiko der 

Verlagerung von Nährstoffen und Pflanzenschutzmittelrückständen in das Grundwas-

ser erheblich, 

• Versickerung von schadstoffbelastetem Wasser durch defekte Abwasserleitungen 

(Verlustmenge laut Literatur: 6 - 10 % des Abwasseraufkommens), Hausanschlüsse 

und Grundstücksentwässerungen, 

• Sollte der Bau der Wohnhäuser - wie geplant - stattfinden, sollten die zukünftigen Be-

wohner*innen über die sensible Lage der Grundstücke innerhalb des Wasserschutz-

gebietes informiert werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass an die Ausweisung von Baugebieten in Wasserschutz- und 

- gewinnungsgebieten grundsätzlich folgende Anforderungen zu stellen sind: 

• Abwasserentsorgung nach dem Stand der Technik, 

• Anwendung des ATV-Arbeitsblattes A142 „Abwasserkanäle und -leitungen in Wasser-

gewinnungsgebieten", 

• Beachtung der Anlagenverordnung (AwSV), 

• Anwendung der RiStWaG. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser verweisen wir ergänzend auf das DVGW-

Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grund-

wasser" (2006) und auf die „Praxisempfehlung für niedersächsische Wasserversorgungsun-

ternehmen und Wasserbehörden; Handlungshilfe (Teil II); Erstellung und Vollzug von Wasser-

schutzgebietsverordnungen" (NLWKN 2013). 

3.2.8 Sonstige Infrastruktur  

Wiefelstede verfügt über ein breites schulisches und medizinisches Angebot. Im Plangebiet 

befindet sich ein Kinderspielplatz. Im direkten Umfeld des Plangebietes sind ein Kindergarten 

und eine Kindertagesstätte vorhanden. Somit werden die Bedürfnisse der sozialen Infrastruk-

tur angemessen berücksichtigt. 
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4. Inhalte des Bebauungsplanes 

4.1 Art der baulichen Nutzung  

Die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 4 BauNVO wird bestandsorientiert 

beibehalten. Zur Wahrung des Gebietscharakters wird gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, 

dass die in Allgemeinen Wohngebieten die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 

Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden:  

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  

• Anlagen für Verwaltungen 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen.  

4.2 Maß der baulichen Nutzung / Bauweise / Baugrenzen  

Zur Sicherung der Innenentwicklung bleibt die bisher noch nicht ausgenutzte Grundflächen-

zahl von 0,4 bestehen. Es wird maximal ein Vollgeschoss zugelassen, auf die Festsetzung 

einer Geschossflächenzahl wird jedoch verzichtet. 

Zur Sicherung verträglicher Strukturen wird zudem die Höhenentwicklung begrenzt. Gemäß § 

16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird die Höhe der baulicher Anlagen wie folgt begrenzt: 

 Firsthöhe Traufhöhe 

WA 1 9,00 m 4,50 m 

WA 2 9,00 m 4,50 m 

WA 3 9,00 m 4,50 m 

WA 4a/Wa4b 9,00 m 4,50 m 

Unterer Bezugspunkt für die Trauf- und Firsthöhe ist die Oberkante der Fahrbahn in der Straße 

„Hörner Esch“, jeweils mittig vor dem Grundstück in Fahrbahnmitte gemessen. Der obere Be-

zugspunkt der Firsthöhe ist der oberste Punkt des Daches (gemessen in Fassadenmitte). 

Bei Eckgrundstücken ist die Straßenseite maßgeblich für den Bezug, der die Hausnummer 

zugeordnet ist. 

Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt in der Straße „Hörner Esch“ 

und den äußeren Schnittlinien von Dachhaut und Außenwand. 

Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf 60 cm über Niveau der Mittelachse der 

nächstgelegenen Erschließungsstraße nicht überschreiten. Als Bezugspunkt gilt der Schnitt-

punkt der Mittelachse des neu einzumessenden Baugrundstückes mit der Mittelachse der 

Straßenverkehrsfläche. 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, um die Gebäudelängen und das Bauvolumen 

zu steuern. In Anlehnung an die Siedlungsstrukturen im Plangebiet und in der Umgebung sind 

in den Allgemeinen Wohngebieten gem. § 22 Abs. 2 Satz 3 BauNVO zum Teil nur Einzel- 

und/oder Doppelhäuser zulässig:  
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 Einzelhäuser Doppelhaushälfte Reihenhausscheibe 

WA 1 15 m - - 

WA 2 20 m 9 m - 

WA 3 21 m 8 m 8 m 

WA 4a 15 m 8 m - 

Die in der Tabelle genannte Längenbeschränkung für Doppelhaushälften und Reihenhaus-

scheiben gilt für die Gebäudeseiten der aneinandergebauten Gebäude ohne Grenzabstand. 

Für die übrigen Seiten der Gebäude gilt die zulässige Gebäudelänge für Einzelhäuser. 

So sind in den WA 1 nur Einzelgebäude zulässig, um die im Bestand vorhandene Struktur zu 

sichern. In den WA2 werden bestandsorientiert Einzel- und Doppelhäuser zugelassen. In den 

WA 3 werden keine Festlegungen getroffen, um auch Reihenhäuser zu sichern und andere 

Bauformen zuzulassen. In den WA 4 wird das städtebauliche Ziel von Einzel- und Doppelhäu-

sern festgesetzt.  

In der abweichenden Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO sind Gebäude zulässig wie in der 

offenen Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO, jedoch mit einer Längenbeschränkung von 

15 m für ein Einzelhaus und von 8 m für eine Doppelhaushälfte. Garagen gemäß § 12 BauNVO 

und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auf die Gebäudelängen nicht anzurechnen. 

Die überbaubaren Flächen werden zur besseren Grundstücksausnutzung an geeigneter Stelle 

vergrößert.  

4.3 Mindestgröße der Baugrundstücke 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist in den Allgemeinen Wohngebieten eine Mindestgrund-

stücksgröße von 400 m² für Einzelhäuser sowie 275 m² für Grundstücke mit Doppelhaushälf-

ten und Reihenhausscheiben einzuhalten. Hierdurch solle eine zu enge Bebauung vermieden 

werden. 

Die Mindestgrößen der Baugrundstücke orientieren sich an dem Ziel der Nachverdichtung. 

Hierdurch besteht zunächst die Möglichkeit ein bisher unbebautes und erschlossenes Grund-

stück in einer Größe von ca. 420 qm einer Einzelhausbebauung zuzuführen. 

Darüber hinaus sollen größere Grundstücke die Möglichkeit erhalten, ein kleines Grundstück 

für einen Neubau abzuteilen. Bei einer Grundstücksgröße von 400qm für Einzelhäuser und 

einer Grundflächenzahl von 0,4 ist eine Grundfläche von bis zu 160 qm für das Hauptgebäude 

zulässig. Die in Karte 4 symbolisch gekennzeichneten Grundstücke mit Nachverdichtungs-

möglichkeiten lassen diesen Grad der Nachverdichtung aufgrund der Ursprungsgröße der 

Grundstücke in der Regel zu. In den Fällen, wo die Ursprungsgröße eine Teilung des Grund-

stücks nicht zulässt, sind Maßnahmen der Nachverdichtung als Anbau oder zusätzlicher Neu-

bau ohne Teilung möglich. 

Eine Nachverdichtung durch Doppelhäuser mit einer Mindestgrundstücksgröße von 2x275 qm 

= 550 qm erfordert eine entsprechend große Ursprungsgröße, dieses ist ein Einzelfällen mög-

lich.  
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4.4 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Im Sinne einer verträglichen Nachverdichtung wird eine Festsetzung zur Anzahl der Wohnun-

gen je Wohngebäude aufgenommen. Zusätzlich erfolgt eine Begrenzung der Anzahl der Woh-

nungen in Bezug auf die Baugrundstücksfläche, um eine zu hohe Verdichtung zu vermeiden. 

Die Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB wie folgt 

begrenzt. 

 Einzelhäuser Doppelhaushälfte/ 

Reihenhausscheibe 

1 Wohnung je qm 

WA 1 2 Wohnungen - Je 300 qm 

WA 2 2 Wohnungen 1 Wohnung Je 300 qm 

WA 3 2 Wohnungen 1 Wohnung Je 250 qm 

WA 4a 2 Wohnungen 1 Wohnung Je 300 qm 

WA 4b 2 Wohnungen 1 Wohnung - 

4.5 Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen  

Garagen und Carports im Sinne des § 12 Abs. 1 BauNVO und Nebenanlagen als Gebäude im 

Sinne des § 14 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen den 

Straßenbegrenzungslinien und den straßenseitigen Baugrenzen nicht zulässig. Somit bleiben 

eine gute Ausnutzung und Gestaltmöglichkeit auf den Grundstücken erhalten.  

4.6 Verkehrsflächen  

Die vorhandenen Erschließungsstraßen „Hörner Esch“ werden als öffentliche Verkehrsflächen 

gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzt. Um die im Ursprungsplan angestrebte Verkehrsbe-

ruhigung beizubehalten, werden diese als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

„Verkehrsberuhigter Bereich“ (ehem. „Wohnbereichsstraße“) dargestellt.  

4.7 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 

Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm der nördlich verlaufenden „Gristeder Straße“ (L 825) werden für 

Neubauten und größere Baumaßnahmen, die einem Neubau gleichkommen, folgende Fest-

setzungen getroffen: 

• Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen mit Lärmpegelbe-

reichen sind die zur L 825 ausgerichteten Außenbauteile (Wand, Dach, Fenster, 

Tür) von schutzwürdigen Räumen so auszuführen, dass sie den Anforderungen 

der Lärmpegelbereiche II und III der DIN 4109 genügen (gemäß § 9 (1) Nr. 24 

BauGB). Im Lärmpegelbereich III sind schallgedämmte Lüftungssysteme erforder-

lich.  

Die Berechnung der konkreten Schalldämm-Maße im Genehmigungsverfahren er-

folgt unter Berücksichtigung der Tabellen 7 der DIN 4109-1:2016-07. 
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• Für Außenbauteile (Fenster, Dächer und Wände) von schutzbedürftigen Räumen, 

die an der zur Lärmquelle L 825 abgewandten Seite angeordnet werden, können 

um 5 dB(A) verminderte Außenlärmpegel angesetzt werden, d.h. die Reduzierung 

des Lärmpegelbereichs um eine Stufe. 

• Im Lärmpegelbereich III ist die Anlage von Außenwohnbereichen wie Loggien, Bal-

kone und Terrassen nur mit schallabschirmenden Maßnahmen zulässig.  

Die Dimensionierung der baulichen Maßnahmen ist im Zuge des Zulassungsverfahrens/der 

Ausführungsplanung festzulegen und zu detaillieren. Abweichungen von den o. g. Festsetzun-

gen zur Lärmvorsorge sind mit entsprechendem schalltechnischem Einzelnachweis über ge-

sunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig. 

4.8 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung 

Gemäß § 84 Abs. 3 NBauO können die Kommunen besondere Anforderungen unter anderem 

an die Gestaltung von Gebäuden stellen, wenn damit bestimmte städtebauliche, siedlungs-

strukturelle, baugestalterische oder ökologische Absichten verwirklicht werden sollen. Die Ge-

meinde Wiefelstede möchte in diesem Siedlungsgebiet entsprechend gestalterisch lenkend 

eingreifen.  

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gilt für das gesamte Plangebiet.  

Dachgestaltung 

Als Dachformen sind bei den Hauptgebäuden nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- und 

Pultdächer mit einem Dachneigungswinkel von wenigstens 28° und höchstens 47°, bei zwei-

geschossiger Bauweise höchstens 30 ° zulässig. 

Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind von diesen Festsetzungen ausgenommen. 

Es werden Vorgaben zur Dachform und -neigung formuliert. Diese soll sich an der Gestaltung 

der umgebenden Gebäude orientieren, um die städtebauliche Eingliederung von neuen Ge-

bäuden in den Siedlungszusammenhang zu gewährleisten. 

Gestaltung der nicht überbauten Flächen 

Gemäß § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO i.V.m. § 9 Abs. 2 NBauO sind die nicht überbauten Flächen 

des Baugrundstücks gärtnerisch zu gestalten und als Grünbeete / Grünflächen anzulegen. 

Grünbeete im Sinne dieser Vorschrift sind Beete mit Bäumen und Sträuchern sowie Zier und 

Nutzpflanzen. Stein-, Kies-, Schotter- und Pflasterflächen sowie Kunststoffflächen sind unzu-

lässig.  

Zufahrten, Wegebeziehungen, Beeteinfassungen, Terrassennutzung und die Anlagen des ru-

henden Verkehrs auf dem jeweiligen Grundstück sind von dieser örtlichen Bauvorschrift aus-

genommen. 

Die Gemeinde Wiefelstede missbilligt auch aus ökologischen Gründen die Entstehung von 

stark versiegelten Grundstücksflächen in Form von Schotter- und Steingärten. Gerade in All-

gemeinen Wohngebieten kommt den unversiegelten Gartenflächen eine hohe Funktion für das 

Kleinklima, für die Versickerungsfähigkeit und auch für Arten- und Lebensgemeinschaften zu. 

Auf die umfassenden Informationsmaterialien der einschlägigen Naturschutzverbände zum 
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Thema wird verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass Schottergärten aufgrund des hohen 

Befestigungsgrades im Rahmen der Regenentwässerungsgebühren als versiegelte Fläche 

gewertet werden. Generell wird auch auf Grundlage des Klimawandels und auch des bekann-

ten Artensterbens von Insekten empfohlen, eine möglichst nachhaltige und naturnahe Garten-

gestaltung vorzunehmen. Die gestalterischen Vorgaben für die nicht überbaubare Grund-

stücksfläche der Vorgartenbereiche dienen einer optisch ansprechende Grüngestaltung im öf-

fentlich wirksamen Bereich der Grundstücke und einer angemessenen Durchgrünung des 

Baugebietes.  

Verstöße gegen die Örtlichen Bauvorschriften 

Ordnungswidrig gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer den erlassenen örtlichen Bauvor-

schriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkei-

ten gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße 

obliegt der Ermessensentscheidung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und bestimmt sich 

nach den Vorgaben der §§ 35 ff. OWiG. 
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5. Ergänzende Angaben  

5.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 

Gesamt 77.554 m² 

Allgemeine Wohngebiete (WA1-WA4) 62.212 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 10.209 m² 

Private Grünflächen:  

 davon:  Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträu-

   chern und sonstigen Bepflanzungen 

3.250 m² 

Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ 1.760 m² 

Wasserfläche 122 m² 

5.2 Ver- und Entsorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Anschluss an das Versorgungsnetz des Oldenbur-

gisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV).  

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über vorhandene und ggf. zu erweiternde Anlagen. 

Die Abfallentsorgung im Plangebiet wird durch die öffentliche Müllentsorgung des Landkrei-

ses Ammerland gewährleistet.  

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom und Gas erfolgt durch die EWE AG. Die Leitun-

gen der EWE NETZ GmbH können über die Internetseite abrufen werden. 

Zur Sicherung der Versorgung mit Telekommunikation sollten bei neu errichtete Gebäuden 

geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mit-

verlegt werden, um den Betrieb eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes durch private Be-

treiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Im Rahmen der Erschließung 

von Neubaugebieten ist stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, 

ausgestattet mit Glasfaserkabeln, mitverlegt werden (gemäß § 77i Abs. 7 Telekommunikati-

onsgesetz TKG).   
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5.3 Daten zum Verfahrensablauf 

Aufstellungsbeschluss durch den Verwaltungsausschuss  

Ortsübliche Bekanntmachung   

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB  

Ortsübliche Bekanntmachung   

Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom  

und Frist bis zum 

 

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß  
§ 3 (2) BauGB der Planung: 

 

Ortsübliche Bekanntmachung in der NWZ   

Ortsübliche Bekanntmachung auf der Internetseite der Gemeinde   

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB  

Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom   

und Frist bis zum   

Satzungsbeschluss durch den Rat   

 

 

Die Begründung ist der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51 „Wohngebiet Wiefelstede, 

- Hörne, Kuhhornsweg“ als Anlage beigefügt.  

 

Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 51, 

2. Änd.  

 

 

NWP Planungsgesellschaft mbH,  

Escherweg 1, 26121 Oldenburg 

 

Oldenburg, den  

 

Wiefelstede, den  

 

______________________ 

 

______________________ 

Bürgermeister 
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Anhang: Überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen gemäß der Kriterien 
in Anlage 2 (zu § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB) – Vorprüfung des Einzelfalls - 
zum Bebauungsplan Nr. 51 „Wohngebiet Wiefelstede – Hörne, Kuhhornsweg“, 
2. Änderung 

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf  

1.1 das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan einen Rah-
men im Sinne des § 35 
Abs. 3 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeits-
prüfung setzt;  

Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 62.212 m², 
bei einer GRZ von 0,4 ergibt sich eine m²-Zahl von ca. 
24.885. Es umfasst ein bestehendes Wohngebiet mit 
Ziergärten, kleineren Freiflächen und Großgehölzen.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51, 2. Än-
derung werden bestandsorientiert Allgemeine Wohnge-
biete festgesetzt. Wesentliche Änderungen ergeben sich 
mit der Bebauungsplanaufstellung in Form einer Grund-
flächenzahl von 0,4. Wodurch es bei einer Realisierung 
der Planung zu keiner zusätzlichen Flächenbeanspru-
chung durch zusätzliche versiegelte Flächen kommt.   

1.2 das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan andere 
Pläne und Programme be-
einflusst; 

nicht erkennbar 

1.3 die Bedeutung des Bebau-
ungsplanes für die Einbe-
ziehung umweltbezogener, 
einschließlich gesundheits-
bezogener Erwägungen, 
insbesondere im Hinblick 
auf die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung; 

Im Geltungsbereich sind keine geschützten Objekte und 
Flächen vorhanden. Es handelt sich um ein Bestands-
gebiet, in dem eine bestehende Wohnnutzung und des-
sen Nahverdichtung planungsrechtlich abgesichert wer-
den.  

1.4 die für den Bebauungsplan 
relevanten umweltbezoge-
nen, einschließlich gesund-
heitsbezogener Probleme;   

Der anstehende Boden (mittlerer Pseudogley-Podsol) 
ist durch die bestehende Bebauung, Versiegelung sowie 
Nutzung als Hausgarten bereits überprägt. Hinweise auf 
Altlasten liegen nicht vor. Aufgrund der Bestandssitua-
tion mit der bestehenden Oberflächenentwässerung ist 
entsprechend der bestandsorientierten Flächenauswei-
sung keine Änderung anzunehmen. Der Bebauungsplan 
bereitet keine Neuversiegelung von Grundflächen vor, 
so dass aufgrund der bestandsorientierten Ausweisung 
keine Verschärfung des Kleinklimas zu erwarten ist. Der 
Geltungsbereich ist nahezu vollständig bebaut. Beson-
dere Emissionen sind nicht zu erwarten. Immissionsre-
levante Beeinträchtigungen auf den Menschen sind 
nicht zu erwarten.  

1.5 die Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die Durch-
führung nationaler und eu-
ropäischer Umweltvor-
schriften; 

Die Durchführung nationaler und europäischer Umwelt-
vorschriften wird nicht beeinflusst. 
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2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Ge-
biete, insbesondere in Bezug auf  

2.1 die Wahrscheinlichkeit, 
Dauer, Häufigkeit und Um-
kehrbarkeit der Auswirkun-
gen,  

Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die bestehen-
den Nutzungen abzusichern und im Rahmen der bereits 
zulässigen Baumöglichkeiten nachzuverdichten.  

Aufgrund der Bestandssituation ist die Umsetzung der 
Planung mit keinen negativ erheblichen Auswirkungen 
verbunden.  

2.2 den kumulativen und 
grenzüberschreitenden 
Charakter der Auswirkun-
gen; 

Kumulative Auswirkungen und grenzüberschreitende 
Auswirkungen bestehen nicht. 

2.3 die Risiken für die Umwelt, 
einschließlich der mensch-
lichen Gesundheit (z. B. 
bei Unfällen);  

Im Plangebiet ist kein Störfallbetrieb vorhanden. Inso-
fern ist nicht von besonderen Risiken auszugehen. 

2.4 den Umfang und die räum-
liche Ausdehnung der Aus-
wirkungen; 

Von der Bebauung ist das Plangebiet selbst betroffen. 
Die beplanten Bereiche sind weitgehend bereits versie-
gelt und bebaut. 

2.5 die Bedeutung und die 
Sensibilität des voraus-
sichtlich betroffenen Ge-
biets auf Grund der beson-
deren natürlichen Merk-
male, des kulturellen Er-
bes, der Intensität der Bo-
dennutzung des Gebiets 
jeweils unter Berücksichti-
gung der Überschreitung 
von Umweltqualitätsnor-
men und Grenzwerten; 

Es liegen keine besonderen Bedeutungen oder Sensibi-
litäten im Gebiet vor.  

2.6 folgende Gebiete:  

2.6.1 Natura 2000-Gebiete 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 des 
Bundesnaturschutzgeset-
zes, 

nicht relevant 

2.6.2 Naturschutzgebiete nach 
§ 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 
2.6.1 erfasst,  

nicht relevant 

2.6.3 Nationalparke nach § 24 
des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits 
von Nummer 2.3.1 erfasst,  

nicht relevant 
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2.6.4 Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete 
gemäß den §§ 25 und 26 
des Bundesnaturschutzge-
setzes,  

nicht relevant 

2.6.5 gesetzlich geschützte 
Bio-tope nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgeset-
zes,  

nicht relevant 

2.6.6 Wasserschutzgebiete ge-
mäß § 51 des Wasser-
haushaltsgesetzes, Heil-
quellenschutzgebiete ge-
mäß § 53 Abs. 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes so-
wie Überschwemmungs-
gebiete gemäß § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes,  

Das Plangebiet befindet sich im Trinkwasserschutzge-
biet „Nethen“.  

2.6.7 Gebiete, in denen die in 
Rechtsakten der Europäi-
schen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind, 

nicht relevant 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevöl-
kerungsdichte, insbeson-
dere Zentrale Orte im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
und 5 des Raumordnungs-
gesetzes, 

nicht relevant 

2.6.9 in amtlichen Listen oder 
Karten verzeichnete Denk-
mäler, Denkmalensem-
bles, Bodendenkmäler 
oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimm-
ten Denkmalschutzbe-
hörde als archäologisch 
bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind 

nicht relevant 

 

Fazit 

Die überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen lässt keine erheblichen, nachteiligen Um-

weltauswirkungen erkennen, die in der Abwägung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB zu berück-

sichtigen wären. Die Durchführung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ge-

mäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist damit zulässig.  

 


